
Für den Bereich an der Carl-Theodor-Straße einschließlich
des Eckgebäudes Carl-Theodor-Straße/ Gustav-Hummel-
Straße bis zu einer Gebäudelänge von 14,80 m entlang der
Gustav-Hummel-Straße gelten die Gestaltungsvorschriften
des Teilbereichs C der ‚Gestaltungssatzung Innenstadt'.

Für den Bereich an der Nadlerstraße (Flurstück 364/2, 367,
369 und 302/13) gelten die Gestaltungsvorschriften des Teils
E der ‚Gestaltungssatzung Innenstadt'.

Die Festsetzungen der ‚Gestaltungssatzung Innenstadt'
gelten nicht für die straßenseitigen Fassaden der sonstigen
Bebauung entlang der Gustav-Hummel-Straße und der
Nadlerstraße.


